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Kunst- und Kulturförderung  
 
Anlage 1: Kulturrat Vorstellung JBA 
Anlage 2: Bewertungsblatt_Klimarelevanz 
 
 
 
 
 
I. Vorlage an den  
 
Jugendhilfe- und Bildungsausschuss 28.11.2022 
zur Beschlussfassung    öffentlich 
 
 
 
II. Beschlussantrag 
 

1. Die Verwaltung wird beauftragt, vorbehaltlich des 
Haushaltsbeschlusses 2023 des Kreistages, die Arbeit des 2022 neu 
gegründeten Kulturrates im Landkreis Böblingen e.V. gegen Nachweis 
tatsächlicher Ausgaben mit einem maximalen Betrag in Höhe von 
2.600,00 € jährlich zu fördern. 
 
2. Die Verwaltung wird beauftragt, vorbehaltlich des 
Haushaltsbeschlusses 2023 des Kreistages, die Kunststiftung Lutz 
Ackermann finanziell mit einem Betrag in Höhe von 1.000,00 € jährlich 
zu unterstützen. 
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III. Begründung 
 

1. Kulturrat im Landkreis Böblingen e.V.: 

Am 12.05.2022 wurde der Kulturrat im Landkreis Böblingen von Kulturveranstaltenden und -
vereinen sowie von Kunst- und Kulturschaffenden gegründet. Der Kulturrat mit Sitz in 
Böblingen ist inzwischen im Vereinsregister eingetragen und als gemeinnützig anerkannt. 
Als Verband vertritt er die Interessen seiner Mitglieder und setzt sich für die Bewahrung, 
Aktivierung und Förderung des künstlerischen und kulturellen Lebens im Landkreis ein. 

In einer ersten persönlichen Vorstellung konnte sich der Vorstand mit seinen Inhalten 
bereits bei der Hausspitze präsentieren. Alsbald sollen alle Kommunen über den Verein 
informiert werden. 

Ein wichtiges erstes Projekt ist eine Veranstaltungs-Informations-Plattform (VIP) für den 
Landkreis Böblingen. Diese Plattform bietet ansässigen Bürgern, Gästen und der Presse 
einen zentralen und einfach zu erreichenden Ort, um Informationen über das kulturelle 
Angebot im Landkreis zu erhalten. Die Plattform fördert dadurch die Sichtbarkeit der 
kulturellen Vielfalt und stärkt sowohl die Veranstalter:innen als auch die Künstler:innen des 
Landkreises. 
Um die Akzeptanz und den Nutzen der Plattform zu maximieren, muss diese zum einen in 
der Qualität der Inhalte und zum anderen in Benutzerfreundlichkeit und Zugänglichkeit 
einen hohen Standard erreichen. Im Gegensatz zu bisher bestehenden Angeboten, die den 
Landkreis Böblingen als “Stuttgarter Umland” begreifen, qualitativ unzureichend, 
unvollständig und nicht aktuell sind, setzt diese Plattform neue Maßstäbe in der regionalen 
Relevanz und als soziales Kulturnetzwerk des Landkreises. 
 
Da die Arbeit des Kulturrates zukünftig ein wichtiger Baustein für die Kunst- und 
Kulturlandschaft im Landkreis Böblingen darstellt, soll der Verein analog zum Dachverein 
Kunstverein Böblingen, Verein für Stadt und Landkreis, in einer maximalen Höhe von 2.600 
Euro jährlich bezuschusst werden. Der Förderbetrag muss jedes Jahr durch den Kulturrat 
beantragt und mit tatsächlichen Ausgaben nachgewiesen werden. 
 
 
2. Kunststiftung Lutz Ackermann: 
Lutz Ackermann´s Leben und Schaffen manifestiert sich nicht nur in zahlreichen 
Stahlplastiken, sondern auch in seinem einzigartigen Kunst-, Mensch- und Maschinenpark 
in Gäufelden-Nebringen. Schon seit Jahrzehnten entsteht im Skulpturenpark von Lutz 
Ackermann in Gäufelden-Nebringen ein Gesamtkunstwerk. Riesige imposante 
Stahlkonstruktionen, mehrere Ateliers und ein ausrangierter Eisenbahnwaggon gruppieren 
sich im großzügigen Skulpturengarten. Ein einzigartiger Ort, der bewahrt werden soll. 
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Zweck der Kunststiftung Lutz Ackermann ist die Förderung von Kunst und Kultur, 
insbesondere die Erhaltung und Weiterentwicklung des künstlerischen Werkes von Lutz 
Ackermann und des von ihm geschaffenen Skulpturenparks in Gäufelden. Daneben strebt 
die Stiftung die Unterstützung bildender Künstler aus aller Welt an durch Vergabe von 
Stipendien zur Bestreitung von Aufwendungen, die mit der künstlerischen Tätigkeit 
ausschließlich und unmittelbar zusammenhängen und durch die Überlassung des Ateliers 
von Lutz Ackermann nach dessen Tod.  
 
Dem Landkreis Böblingen ist es ein wichtiges Anliegen Ackermann´s Aktivitäten und sein 
großartiges Schaffen in eine gute Zukunft zu lenken und hier auch finanziell zu 
unterstützen. Daher soll die Stiftung jährlich einen Betrag in Höhe von 1.000 Euro im 
Rahmen der Kunstförderung erhalten.  
 
Da der Landkreis Böblingen an einem lebendigen künstlerischen und kulturellen 
Miteinander interessiert ist und die Kunst und Kultur im Landkreis fördert, werden 
Veränderungen in der Kunst- und Kulturlandschaft, die sich mit der Zeit ergeben, im 
Rahmen der Kunstförderung stetig berücksichtigt. 
 
 
 
IV. Klimarelevanz 
 

1. Voreinschätzung der Auswirkungen auf den Klimaschutz: 
[  ] Positiv  [  ] Negativ  [x  ] keine  
             

2. Prüfung der Auswirkungen auf den Klimaschutz (mittels Bewertungsblatt, siehe 
Anlage): 
[ x ] Nein   [  ] Ja 
 

[  ] Positiv  [  ] Negativ 
  

 
Begründung: 

 Die Kunstförderung hat keine Klimarelevanz. 
 
 
 
V. Finanzielle Auswirkungen 
 
Die geplanten Förderungen und damit entstehenden Finanzmittel werden aus dem Kunst- 
budget gedeckt. 
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Roland Bernhard    
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